
 

 

Vorprüfungsbescheid Einwohnergemeinde Zwingen 
Reglement der Natur- und Umweltschutzkommission (NUK) 

Liestal, 24. Mai 2023 / bus 
 
Sehr geehrter Herr Schärer 
 
Sie haben uns mit Anfrage vom 11. Mai 2023 das überarbeitete Reglement der Natur- und 
Umweltschutzkommission (NUK) der Einwohnergemeinde Zwingen zur zweiten Vorprüfung einge-
reicht. Gerne nehmen wir hierzu nach Abschluss des verwaltungsinternen Vernehmlassungsverfah-
rens wie folgt Stellung: 
 
 
Verwaltungsinterne Vernehmlassung 
 

FKD SID BKSD BUD VGD Sonstige 

☒ GS ☐ GS ☐ GS ☒ GS ☐ GS ☐ LKA/PolR 

☐ BGV ☐ AfMB ☐ AFK ☐ ARP ☐ AFG ☐ LKA/EGov 

☐ KSA ☐ AMB ☐ AKJB ☐ AUE ☐ AFW ☐ STABL 

☐ PA ☐ POL ☐ BMH ☐ AIB ☐ AGI ☐ ASD 

☐ STA ☐ RDRR ☐ AVS ☐ BIT ☐ ALV ☐ Ombud 

☐ STV ☐ ZRV ☐ Sport ☐ ZBS ☐ KIGA ☐ KGer 

☐ Diverse ☐ Diverse ☐ Diverse ☐ Diverse ☒ Diverse ☐ Diverse 

 
 
Vorbemerkungen 
 
Nach Einholung der entsprechenden verwaltungsinternen Mitberichten bei Herr Andres Rohner, Lei-
ter Recht (BUD) und Herr Markus Plattner, Leiter Natur und Landschaft (VGD) kann ich Ihnen mit-
teilen, dass die Genehmigung des Reglements in Aussicht gestellt werden kann.  
 
 
 
Anmerkungen im Detail 
 

Vorlage Gemeinde Vorschlag Stabsstelle Kommentar Stabsstelle 

   

§ 1 Zweck § 1 Zweck  
1 Die Einwohnergemeinde Zwin-
gen setzt eine ständige, bera-
tende Natur und Umweltschutz-
kommission (NUK) gemäss § 104 
Absatz 1 Gemeindegesetz ein. 

1 Die Einwohnergemeinde Zwingen 
setzt eine ständige, beratende Na-
tur- und Umweltschutzkommission 
(NUK) gemäss § 104 Absatz 1 Ge-
meindegesetz ein. 

Empfehlenswert 
 
FKD: Es fehlt ein Bindestrich (-) 
nach «Natur». 
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§ 6 Umweltschutz § 6 Umweltschutz  
7 Wenn die zuständigen kantona-
len Behörden Baugesuche aus-
sehralb der Bauzone und Unter-
haltsarbeiten an Fliessgewässern 
dem Gemeinderat zur Kenntnis 
bringen, zieht er die NUK zur Be-
gutachtung der Vorhaben und zur 
Stellungnahme dazu an ihn bei. 

7 Die NUK berät den Gemeinderat 
betreffend Baugesuche ausserhalb 
der Bauzone und Unterhaltsarbei-
ten an Fliessgewässern, welche 
diesem durch die zuständigen kan-
tonalen Behörden zur Kenntnis ge-
bracht werden. 

Empfehlenswert 
 
BUD: Keine Bemerkungen. 
 
VGD: Keine Bemerkungen 
 
FKD: Es wäre allenfalls angezeigt, 
die Bestimmung nach dem gleichen 
Muster («Die NUK berät den Ge-
meinderat betreffend …») auszuge-
stalten, wie die anderen Bestim-
mungen des § 6. Dies ist aber nicht 
zwingend für die Genehmigung des 
Reglements. 

 
Schlussbemerkungen 
 
Entsprechend der vorhergehenden Kommentare können wir Ihnen deshalb vorbehaltlos die Geneh-
migung in Aussicht stellen. Bitte beachten Sie, dass dieser Vorprüfungsbescheid die erlassende 
Dienststelle sowie die weiteren zur verwaltungsinternen Vernehmlassung eingeladenen Dienststel-
len im Hinblick auf das spätere Genehmigungsverfahren nicht bindet. Bei allfälligen Fragen zu die-
sem Vorprüfungsbescheid stehen wir Ihnen gerne weiterhin zur Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Finanz- und Kirchendirektion, Generalsekretariat, Stabstelle Gemeinden 
 
 
 
Stefan A. Buchwalder 
Juristischer Mitarbeiter 


